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Einleitung

Die erfolgreiche Integration von Migrantinnen und Migranten 
ist eine wesentliche Voraussetzung für den  
gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche  
Prosperität im Kanton Zürich. 
Bund, Kantone und Gemeinden sind verpflichtet, die Integration zu fördern (Art. 53 – 58 
AuG). Sie haben beschlossen, dies gemeinsam zu tun (BFM/KdK 2011). Bund und Kantone 
einigten sich auf vier Grundsätze der Integrationspolitik: Eigenverantwortung übernehmen, 
Potenziale nutzen, Chancengleichheit schaffen, Vielfalt anerkennen. Zudem legten sie ge-
meinsam drei Pfeiler und eine Reihe strategischer Programmziele fest (vgl. unten). Der Bund 
stellt ab 2014 insgesamt jährlich 76 Mio. Franken (inklusive Integrationspauschalen 1) für die 
Integrationsförderung in der Schweiz zur Verfügung; auf den Kanton Zürich entfallen 13,3 
Mio. jährlich. 

Die Richtlinien der Regierungspolitik von 2011 bis 2015 (RRB 882/2011) sehen vor, dass das 
Zusammenleben von Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund 
gewährleistet und ein kantonales Integrationsprogramm erarbeitet wird. 

Am 14. September 2011 hat der Regierungsrat das Vorgehen zur Entwicklung eines kanto-
nalen Integrationsprogramms beschlossen (RRB 1105/2011). Der Regierungsrat legte fest, 
dass zunächst eine Bestandsaufnahme der laufenden Integrationsmassnahmen zu erstel-
len sowie Redundanzen und Defizite festzustellen seien. Darauf aufbauend nahm er am 
19.12.2012 die Integrationsstrategie zur Kenntnis. Anschliessend wurden die im vorliegen-
den Teil dargelegten Massnahmen entwickelt. 

Dieser Teil II des Integrationsprogramms legt Leistungsziele, Massnahmen, Strukturen und 
Steuerungsmechanismen sowie die Finanzierung fest und ist in drei Teile gegliedert:

•	 Das erste Kapitel nennt die Leistungsziele und mögliche Massnahmen in den 
verschiedenen Pfeilern und Förderbereichen.

•	 Die Grundprinzipien der Kooperation beziehen sich auf die Gemeinden, kanto-
nale Verwaltungsstellen und Dritte.

•	 Im Kapitel Finanzierung werden die Verteilung der Gelder und die Finanzie-
rungsschlüssel für die Berechnung der Gemeindeanteile beschrieben. 

Die Integrationspolitik im Kanton Zürich geht vom Potenzialansatz aus; je nach Biografie 
haben Migrantinnen und Migranten unterschiedliche Bedürfnisse nach Unterstützung und 
unterschiedliche Fähigkeiten, sich zu integrieren. Auf diese Unterschiede wird gezielt einge-
gangen, um möglichst wirksam die Integration unterstützen zu können. 

Integration erfolgt in erster Linie in den bestehenden Regelstrukturen wie Schulen, Berufs-
bildung etc. Ergänzend hierzu werden Programme der spezifischen Integrationsförderung 
eingesetzt, um bestehende Lücken in den Regelstrukturen zu schliessen und die vorhan-
denen Angebote zu unterstützen. Der vorliegende Teil II geht von den Erkenntnissen der im 
Winter 2012 durchgeführten Bestandesaufnahme aus und richtet sich nach den im Grundla-
genpapier von BFM und KdK definierten drei Pfeilern: 

I. Information und Beratung
II. Bildung und Arbeit
III. Verständigung und gesellschaftliche Integration

Das BFM schreibt für diese drei Pfeiler strategische Ziele vor. Im bereits erstellten Bericht 
über die Bestandesaufnahme 2 sind zudem die Bereiche „Gesundheit“ und „Wohnen, öf-
fentlicher Raum und Sicherheit“ dargestellt. Sie sind im vorliegenden Teil „Strategie und 
Massnahmen“ in den Pfeilern 4 und 5 abgebildet. Zu diesen Bereichen wurden kantonale 
strategische Ziele definiert. 

1 Zweckgebundene Gelder für die Integration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen. 
2 Von der Steuergruppe genehmigt am 19.4.2012.

Motiv
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Einleitung

1. Pfeiler: Information und Beratung

Förderbereiche Strategische Programmziele von Bund und Kantonen

Erstinformation und
Integrationsförderbedarf

Alle aus dem Ausland neu zuziehenden Personen mit Perspektive  
auf längerfristigen, rechtmässigen Aufenthalt fühlen sich in der 
Schweiz willkommen und sind über die wichtigsten hiesigen Lebens-
bedingungen und Integrationsangebote informiert.
– 
Migrantinnen und Migranten mit besonderem Integrationsförder-
bedarf werden so früh wie möglich, spätestens aber nach einem  
Jahr, geeigneten Integrationsmassnahmen zugewiesen.

Beratung Migrantinnen und Migranten sind informiert und beraten in Fragen 
des Spracherwerbs, der Alltagsbewältigung sowie der beruflichen 
und sozialen Integration.
–
Institutionen der Regelstrukturen sowie weitere interessierte Kreise 
sind informiert, beraten und verfügen über Begleitung beim Abbau 
von Integrationshemmnissen, bei Prozessen der transkulturellen 
Öffnung und bei der Bereitstellung zielgruppenspezifischer Mass-
nahmen.
– 
Die Bevölkerung ist informiert über die besondere Situation der  
Migrantinnen und Migranten, die Ziele und Grundprinzipien der  
Integrationspolitik sowie die Integrationsförderung.

Schutz vor 
Diskriminierung

Institutionen der Regelstrukturen sowie weitere interessierte Kreise 
sind informiert und beraten in Fragen des Diskriminierungsschutzes.
– 
Menschen, die aufgrund von Herkunft oder Rasse diskriminiert  
werden, verfügen über kompetente Beratung und Unterstützung.

Sprache Migrantinnen und Migranten verfügen über die für die Verstän- 
digung im Alltag notwendigen und ihrer beruflichen Situation ange-
messenen Kenntnisse einer Landessprache.

2. Pfeiler: Bildung und Arbeit

Frühe Förderung Migrantenfamilien haben chancengleichen Zugang zu den Ange-
boten der frühen Förderung, die ihrer familiären Situation gerecht 
werden.

Arbeitsmarktfähigkeit Migrantinnen und Migranten, die keinen Zugang zu den Angeboten 
der Regelstrukturen finden, verfügen über ein Förderangebot, das 
ihre Arbeitsmarktfähigkeit verbessert.

Interkulturelle 
Übersetzung

Migrantinnen und Migranten sowie Mitarbeitende von Regelstruk-
turen verfügen in besonderen Gesprächssituationen (komplexe 
Sachverhalte, sehr persönliche Themen, Verwaltungsverfahren) über 
ein Vermittlungsangebot für qualitativ hochwertige Dienstleistungen 
im Bereich des interkulturellen Übersetzens.

3. Pfeiler: Verständigung und gesellschaftliche Integration

Soziale Integration Migrantinnen und Migranten nehmen am gesellschaftlichen Leben  
in der Nachbarschaft, d.h. in der Gemeinde und im Quartier, sowie  
in zivilgesellschaftlichen Organisationen teil.

Migrantinnen und Migranten sind ausreichend über das schwei- 
zerische Gesundheitssystem und insbesondere über Präventions-
massnahmen informiert. 

4. Pfeiler: Gesundheit

Förderung der sozialen Durchmischung.
– 
Gestaltung des öffentlichen Raums in dem Sinne, dass alle Bevölke-
rungsteile ihn nutzen und sich darin sicher fühlen. 

5. Pfeiler: Wohnen, öffentlicher Raum und Sicherheit
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Einleitung

Die Massnahmen, die in den kantonsspezifischen Pfeilern 4 und 5 aufgeführt sind, werden 
in Kapitel 3 thematisch in die Pfeiler 1 bis 3 eingegliedert. Laut der Vereinbarung von Bund 
und Kantonen (BFM/KdK 2011: 6) sind die Beitragsleistungen des Bundes zweckgebunden 
für die spezifische Integrationsförderung einzusetzen und sollen gemäss den drei Pfeilern 
wie folgt verwendet werden: 

Die FI erarbeitet gemeinsam mit interessierten Gemeinden, kantonalen Stellen und Dritten 
Leistungsvereinbarungen über Massnahmen im Integrationsbereich. Kantonale Stellen und 
Gemeinden sind dabei frei, die Massnahmen vorzuschlagen, die sie als notwendig erach-
ten und die sie mit Unterstützung des Kantons umsetzen möchten. In Absprache zwischen 
Kanton und Gemeinden werden daraus die Massnahmen ausgewählt, die mit Bundes- und 
Kantonsgeldern mitfinanziert werden. Das heisst, der Kanton lässt den Partnern weitgehend 
offen, welche Massnahmen sie umsetzen, und achtet bei der Umsetzung in erster Linie da-
rauf, dass die strategischen Ziele des Bundes und die Vorgaben des Kantons eingehalten 
werden.

 Pfeiler 1

 Pfeiler 2

 Pfeiler 1 – 5

 Mindestens 20% der Gesamtinvestition sind für die Erreichung 
 der strategischen Programmziele des Pfeilers Information und  
 Beratung einzusetzen; mindestens die Hälfte davon im Förder- 
 bereich Erstinformation und Integrationsförderbedarf.

 Mindestens 40% der Gesamtinvestition sind für die Erreichung  
 der strategischen Programmziele des Pfeilers Bildung und Arbeit  
 einzusetzen.

 Die restlichen 40% der Gesamtinvestition sind durch die  
 Kantone für Akzentsetzungen zur Erreichung aller strategischen 
 Programmziele einzusetzen.
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Leistungsziele und Massnahmen

Für alle Förderbereiche wurden kantonsspezifische Leistungsziele und Massnahmen defi-
niert, wobei die Leistungsziele vorgeben, was mittels der Einzelmassnahmen erreicht wer-
den soll. Bei den unten stehenden Projekten handelt es sich um eine Auswahl an möglichen 
Massnahmen. Die Auswahl der in den Gemeinden umzusetzenden Massnahmen erfolgt 
durch die Gemeinden im Rahmen ihrer eigenen Programmentwicklung.

•	 Strategisches Ziel meint ein umfassendes Vorhaben, das in der langen Frist erreicht 
werden soll und einen breiten Bereich der Integrationsförderung abdeckt. Diese Ziele 
sind für das KIP durch die Grundlagenpapiere von KdK und BFM vorgegeben. 

•	 Leistungsziele umschreiben, welche Aktivitäten in welchem Umfang durchgeführt wer-
den sollen und welche Resultate man dabei erreichen möchte.

•	 Massnahmen sind Beispielinstrumente, um die definierten Leistungsziele zu erreichen. 
Die aufgeführten Massnahmenlisten haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind 
auch nicht im Sinne einer Verbindlichkeit für die beteiligten Partner konzipiert.

Die einzelnen Massnahmen werden konkretisiert durch folgende Punkte:
•	 Priorität: Die Prioritäten sind das Ergebnis der strategischen Ausrichtung bzw. der fest-

gelegten Ziele. Hier wird unterschieden zwischen hoch, mittel und tief. Die Priorität einer 
Massnahme ergibt sich aus der Dringlichkeit ihrer Umsetzung zur Vertiefung des Integ-
rationsprozesses und der zeitlichen Nähe, in welcher diese umgesetzt werden soll. Die 
Priorisierung dient dem Kanton als Orientierung für die Sequenz der Umsetzung. Die 
geplanten Aktivitäten werden entsprechend ihrer Priorität pro Kalenderjahr mit Farbab-
stufungen angegeben: 

•	 Zuständigkeit: Die Zuordnung beschreibt, welche Stellen für die Realisierung federfüh-
rend sind und welche involviert sein müssen, um die Massnahme umzusetzen.

Es wird zwischen drei verschiedenen Kooperationspartnern unterschieden:
– Gemeinden
– Direktionen des Regierungsrats, Ämter und Fachstellen
– Dritte (Nichtregierungsorganisationen, Migrantenvereine etc.)

•	 Status: Unterschieden wird zwischen neuen Massnahmen, bereits laufenden, die le-
diglich fortgeführt werden, und solchen, die bereits bestehen, aber weiter ausgebaut 
werden sollen. Die Status sind mit diesen Symbolen gekennzeichnet: 

à = laufend, Weiterführung gewährleisten
ä = bedarfsgerecht ausbauen
æ = abbauen (Übernahme durch Regelstruktur)
« = neu entwickeln und implementieren

•	 Indikator / Leistungen: Die Bundesvorgaben verlangen, dass für die Zielerreichung In-
strumente vorgeschlagen werden, mittels deren der Erfolg gemessen werden kann. Die 
hier aufgeführten Indikatoren beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt, auf die konkre-
ten Leistungsziele und die vorgeschlagenen Massnahmen zu deren Erreichung. Alternativ 
zu Indikatoren, die nicht in allen Bereichen angemessen sind, können hier auch konkrete 
Leistungen aufgeführt werden. Wenn nicht anders angegeben, ist der Vergleichswert für 
den Indikator der Wert der in der Bestandesaufnahme festgestellt wurde. 

keine tief mittel hoch

Das Integrations- 
programm 

übernimmt im Bereich der strategischen Ziele die Vorgaben von BFM und KdK 
vom 23.11.2011. In dem Strategieentwurf, den der Regierungsrat am 19.12.2012 
zur Kenntnis genommen hat, wurden zwei weitere Förderbereiche eingefügt: 
Gesundheit und Wohnen, öffentlicher Raum und Sicherheit. 
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Leistungsziele und Massnahmen

Die folgenden Tabellen mit den Massnahmen und ihren Konkretisierungen sind unterteilt 
in die Bereiche spezifische Integrationsförderung und Integrationsförderung in den Regel-
strukturen. Im Falle der Regelstrukturen wurde auf die Formulierung von Leistungszielen, 
die Priorisierung und die Aufschlüsselung der Kosten verzichtet, weil Rahmenbedingungen 
bereits gesetzlich vorgegeben sind.
 
Abkürzungen in den Tabellen

RS = Regelstruktur
SZ = Strategisches Ziel
LZ = Leistungsziel

Die Überprüfung der Leistungsziele wird über jeweilig vorgeschlagene Indikatoren bzw. Leis-
tungen vorgenommen. Hierfür werden Daten von den zuständigen Stellen (Gemeinden, In-
tegrationsbeauftragte, Dritte etc.) darüber eingeholt, in welchem Umfang sich Quantitäten 
verändert haben, bzw. inwiefern Leistungen erbracht worden sind. Wichtigste Datenquelle 
ist hier das Reporting der Gemeinden.

Zusätzlich zu der Überprüfung in Bereichen, wo nach strategischen Zielen eine qualitative 
Veränderung angestrebt wird (z.B. Gefühl des Willkommenseins etc.), sieht die FI vor, im 
Programmverlauf Befragungen durchzuführen. Hierbei können sowohl die Kursteilnehmer 
als auch die Anbieter einbezogen werden. 

Zur Prüfung des Zusammenhangs zwischen Leistungen und Zielerreichung wäre ein mög-
licher Weg, eine repräsentative Befragung im Kanton mit einem Katalog geschlossener 
Fragen durchzuführen. Hierdurch könnte die Meinung der direkt Betroffenen als auch die 
Anbieterseite einbezogen werden. Der dafür notwendige Aufwand geht jedoch zulasten von 
Integrationsmassnahmen. 
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Erstinformation und Integrationsförderbedarf

1.
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Konkret heisst das:
• Projektanbieter verhandeln nicht mehr mit der FI, sondern direkt mit den Gemeinden, in 

denen Projekte umgesetzt werden sollen. Der Ausfall einer Gemeinde ist für die Anbieter 
weniger gravierend als eine Beendigung des Vertrags mit der FI, was eine erhöhte Si-
cherheit für die Anbieter bringt.

• Das neue Vorgehen gibt den Gemeinden mehr Autonomie in der Auswahl der Projekte 
auf kommunaler Ebene. Die Gemeinden sind für das Reporting zuständig; die FI prüft die 
Angaben und bereitet die Berichterstattung für den Bund vor. Die Bundesvorgaben kön-
nen in enger Kooperation mit den Gemeinden besser und effizienter umgesetzt werden.

Im Folgenden wird die Kooperation mit den einzelnen Partnern beschrieben.

Kooperation mit Gemeinden
Die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie ist in erster Linie eine enge 
Kooperation mit den Gemeinden, insbesondere den beiden Städten Zürich und Winterthur 
sowie den Agglomerations- und Zentrumsgemeinden. Die Kooperation erfolgt per Leis-
tungsvereinbarung, in der die gemeindespezifischen Massnahmen festgelegt werden. An-
haltspunkt hierfür können die in Kapitel 3 aufgeführten Massnahmen oder der Katalog be-
währter Integrationsmodule des Kantons sein. In gleicher Weise werden für die einzelnen 
Gemeinden Wirkungs-, und/oder Leistungsziele sowie Indikatoren definiert. Die Gemeinden 
sind frei, ausserhalb der Vereinbarung eigene Massnahmen durchzuführen. 

Bereits ab erstem Quartal 2013 werden Kooperationen mit Gemeinden eingegangen, damit 
diese das KIP in ihrem Budgetprozess berücksichtigen können. Gleichzeitig werden be-
darfsgerecht zusätzliche Massnahmen geschaffen oder bestehende Massnahmen ausge-
baut, damit 2014 bereits ein Grossteil der KIP-Massnahmen realisiert werden kann. 

Die Umsetzung der Massnahmen in den Gemeinden erfolgt etappenweise. Dazu wird eine 
Einteilung der Gemeinden in drei Typen vorgenommen. Die Strategie wird zunächst in den 
als hoch relevant eingestuften Gemeinden (Typ 1 und 2) umgesetzt, mit dem Ziel, eine mög-
lichst grosse Zahl an weiteren Gemeinden mit einzubeziehen.

Unterschieden werden:
Typ 1: Grosse Städte, die bereits über ein eigenes Gemeindeintegrationsprogramm und ein 
Kompetenzzentrum verfügen. Im Kanton Zürich sind dies Zürich und Winterthur. Mit ihnen 
werden neue Vereinbarungen getroffen, die es ihnen ermöglichen, die eigenen Programme 
unter dem Dach des KIP weiterzuentwickeln.

Typ 2: Fokusgemeinden (Zentrums- und Agglomerationsgemeinden), die entweder durch 
ihre zentrale Lage, durch ihre Anzahl an Migrantinnen und Migranten oder aufgrund einer 
spezifischen Problematik den Fokus auf die Integrationsförderung legen wollen. Mit ihnen 
möchte der Kanton ein Gemeindeintegrationsprogramm entwickeln und die Stelle des Inte-
grationsbeauftragten aufbauen. Die FI bietet hierfür mit dem Projekt KOMPAKT Unterstüt-
zung an. 

Typ 3: Initiativgemeinden, die trotz geringer Ausländeranzahl aus eigener Initiative Integra-
tionsförderprojekte aufbauen wollen. Hierzu gehören prinzipiell alle Gemeinden, die nicht zu 
einem der oben genannten Typen zu zählen sind. Mit diesen Gemeinden kann eine projekt-
bezogene Zusammenarbeit erfolgen oder entwickelt werden. 

Grundprinzipien der Umsetzung

Gemeindetypologie

Grundlagen 
Mit dem KIP erfolgt ein Systemwechsel. Neu schliesst der Kanton in der Regel 
Leistungsvereinbarungen direkt mit den Gemeinden und nur noch bei gesamt-
kantonalen oder gemeindeübergreifenden Massnahmen, wie bei manchen BBIP-
Projekten, mit Projektanbietern ab. Dieses Vorgehen hat primär den Zweck, die 
vom Bund postulierte Stärkung der Gemeinden zu erreichen. 
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Gemeinden können auch mit Nachbargemeinden Kooperationen eingehen und ein gemein-
sames Integrationsprogramm entwickeln und umsetzen sowie bereits bestehende Leistun-
gen gegenüber anderen Gemeinden zugänglich machen und gegebenenfalls verrechnen. 
Das Angebot der kommunalen Beratungsstellen soll nach Möglichkeit geöffnet werden. 
Hierfür muss ebenfalls die Verrechnung der Leistungen geklärt werden. 

Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden zu intensivie-
ren und diese bei der Erstellung von eigenen Integrationsprogrammen zu unterstützen. Die 
grossen Städte Zürich und Winterthur (Typ 1) sowie einige Fokusgemeinden (Typ 2) verfügen 
bereits über ausgearbeitete Programme. Diejenigen Gemeinden, die noch kein kommunales 
Integrationsprogramm haben, können entweder eigenständig oder mit Unterstützung der FI 
im Rahmen der Dienstleistung KOMPAKT ein Programm erarbeiten. Der Kanton unterstützt 
die Gemeinden beispielsweise in der Analyse ihres Integrationsförderbedarfs, der Erstellung 
gemeindespezifischer Massnahmenpakete oder in der Erarbeitung von Umsetzungsplänen. 
Die Finanzierung erfolgt per Leistungsvereinbarung. Auch Gemeinden des Typs 3 sind ein-
geladen, mit dem Kanton eine Kooperation einzugehen.

Insbesondere kleinere Initiativgemeinden können sich auch zusammenschliessen, sodass 
die ganze kommunale Integrationsförderung durch einen Gemeindeverbund wahrgenom-
men wird. Je nach geografischen Gegebenheiten, bestehenden Verbünden und Grösse der 
beteiligten Gemeinden ist ein solches Vorgehen sinnvoll.

Leistungsvereinbarungen mit Gemeinden
Leistungsvereinbarungen regeln die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und der Ge-
meinde bezüglich Umsetzung von Integrationsmassnahmen, welche im Rahmen des KIP 
von der jeweiligen Gemeinde organisiert werden. Ziel ist es, eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeitskultur mit Gemeinden und Städten zu etablieren. 

Die Gemeinden sind frei in der Wahl der Massnahmen im Rahmen eines vereinbarten Leis-
tungsprofils, solange die vom Kanton vorgegebenen Mindeststandards, Kostendächer und 
Richtziele/Indikatoren eingehalten werden, denn diese sind Teil der übergeordneten Verein-
barung von Bund und Kanton. 

Grundprinzipien der Umsetzung

Abbildung 1: 
Gemeindetypen

  Adliswil

  Affoltern a.A.

  Bassersdorf

  Bülach

  Dietikon

  Dübendorf

  Embrach

  Horgen

  Wetzikon

  Illnau-Effretikon

  Kloten

  Küsnacht

  Meilen

  Opfikon

  Regensdorf

  Richterswil

  Rümlang

  Rüti

  Schlieren

  Thalwil

  Uster

  Volketswil

  Wädenswil

  Wald

  Wallisellen

 Alle bisher nicht aufgeführten Gemeinden

Gemeinden des Typs 1 – grosse Städte

Zürich Winterthur

Gemeinden des Typs 2 – Fokusgemeinden

Gemeinden des Typs 3 –  Initiativgemeinden



50

Grundprinzipien der Umsetzung

Gemeinden dürfen Aufträge an Dritte vergeben oder Projekte von Dritten durchführen las-
sen. „Dritte“ bezeichnet hier mögliche nicht staatliche Kooperationspartner.

Der Kanton vergütet der Gemeinde einen Teil der im Rahmen der Organisation und Rea-
lisierung gesamthaft anfallenden Kosten. Anrechenbar sind Kosten, die der Gemeinde im 
Zusammenhang mit der Leistungserbringung entstehen, insbesondere der Organisation und 
Durchführung von Integrationsförderprojekten.

Zentral ist, dass der Kanton über die vereinbarten Leistungen steuern kann, dass die Richt-
ziele verfolgt, die Leistungsziele erreicht und die vom Bund vorgegebenen Finanzierungsan-
teile eingehalten werden.

Im Gegensatz zu Vereinbarungen mit Fokus- und Initiativgemeinden beschränkt sich die 
Qualitätssicherung des Kantons bei den Städten Zürich und Winterthur auf das Reporting. 
Sie sind selber für die Qualitätssicherung verantwortlich, sorgen für Evaluationen und die 
Einhaltung der Mindeststandards.

Leistungen der Fachstelle für Integrationsfragen
Zentrale Anlaufstelle beim Kanton für die Gemeinden ist die Fachstelle für Integrationsfra-
gen, die in diesem Zusammenhang folgende Leistungen anbietet: 

• Schulung der Integrationsbeauftragten, Beratung beim Aufbau, Organisationsentwick-
lung. Bei Bedarf Durchführung eines von der FI geleiteten Organisationsentwicklungs-
prozesses nach dem Modell KOMPAKT und/oder Unterstützung beim Erstellen eines 
gemeindeeigenen Integrationsprogramms.

• Qualitätssicherung und Begleitung bei Projekten.

• Zurverfügungstellung von Rahmenkonzepten, Leitfäden, Vorlagen (Reporting, Abrech-
nung, Flyer), grafischen Konzepten und Modulkatalog.

• Zurverfügungstellung von Informationsmaterial über Kanton, Bund und allgemeine The-
men.

• Informationsaustausch und überregionale Vernetzung.

• Die FI unterstützt Kooperationen zwischen Gemeinden und berät vor Ort. 

Minimalleistungen der Gemeinden

Je nach Grösse zusätzlich

Erstinformation von Neuzugezogenen, 
persönliche Information und Beratung, 
Triage, Diskriminierungsschutz,  
Abbau von Integrationshemmnissen

Organisation von niederschwelligen 
Deutschkursen mit Kinderbetreuung 

Leistungsbereich

Kooperation und 
Grundlagenarbeit

Information und 
Beratung

Bildung und Arbeit

Verständigung und 
gesellschaftliche 
Integration

Für alle Gemeinden gültig

Dokumentation der Geschäfte, 
Berichterstattung und Abrech-
nung, Teilnahme an Vernet-
zungstreffen, gemeindeinterne 
Kooperation und Themenfüh-
rung, Publikation der Leistun-
gen im Internet, Medienarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit, Anlässe, 
Kooperation mit dem Kanton

Internetauftritt, Publikation 
eigener Angebote, Abgabe von 
Informationsmaterial

Kurs- und Projektbegleitung

Kurs- und Projektbegleitung, 
Promotion von interkulturellem 
Übersetzen 
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Grundprinzipien der Umsetzung

Die FI gewährt die anteilige Finanzierung der Leistungen gemäss einem einheitlichen Schlüs-
sel. Die Finanzleistung wird mit der jeweiligen Gemeinde im Vorhinein festgelegt. 

Kantonsinterne Umsetzung
Auch innerkantonal werden ggf. Vereinbarungen über die Umsetzung spezifischer Integra-
tionsmassnahmen geschlossen. Dabei sind insbesonders allfällige Schnittstellen zu klären. 
Massnahmen, die bereits als Aufgabe der öffentlichen Hand von anderer Seite und auf Ba-
sis einer eigenen Rechtsgrundlage wahrgenommen werden, dürfen nicht im Rahmen der 
spezifischen Integrationsförderung finanziert werden [vergleiche Kapitel 1.2]. Dies betrifft 
beispielsweise den DaZ-Unterricht an der Primarschule, die Jugendarbeit, die Berufsvorbe-
reitungsjahre (BVJ) oder die Arbeitsintegrationsprogramme der Sozialhilfe.

Vergeben werden lediglich Finanzbeiträge für spezifische Integrationsprojekte (Integrations-
verordnung vom 22. September 2006).

Es sind grundsätzlich zweierlei Kooperationsformen mit kantonalen Direktionen und Ämtern 
möglich. Erstens kann die Direktion der Justiz und des Inneren (JI) in Bereichen, in denen 
ein gemeinsames Interesse an einer Massnahme besteht, diese mit einer anderen Stelle 
gemeinsam initiieren und kofinanzieren, so wie das bereits mit den ELDIS-Deutschkursen 
oder den Weiterbildungen für Spielgruppenleiterinnen praktiziert wurde. Zweitens können 
Anstossfinanzierungen für neue Massnahmen in den Regelstrukturen während maximal 4 
Jahren geleistet werden. Kantonale Stellen sollen deshalb weiterhin die Möglichkeit haben, 
Gesuche für die Unterstützung von Pilotprojekten an die FI richten zu können. Die Übernah-
me von Projekten in die Regelstrukturen und deren Finanzierung ist davon abhängig, dass 
eine entsprechende Budgeterhöhung in der betreffenden Direktion durch den Kantonsrat 
genehmigt wird.

Ein wesentlicher Aspekt der innerkantonalen Umsetzung ist die gegenseitige Abgrenzung 
sowie die Klärung von Verantwortung und Zuständigkeit, gerade dann, wenn verschiede-
ne kantonale Ämter ähnliche Massnahmen für ähnliche Zielgruppen anbieten. Wichtig sind 
auch die Möglichkeiten von Absprachen, gemeinsamen Entwicklungsprojekten und die Nut-
zung von Synergien bei der Realisierung von Massnahmen.

Dank einer engen interdirektionalen Zusammenarbeit können frühzeitig Lücken entdeckt 
werden, bei denen die FI dank der Bundesgelder Anschubfinanzierungen leisten kann. Auf 
diese Art wurde in der Vergangenheit bereits das Projekt „femmesTISCHE“ finanziert; ab 
2014 wird die Bildungsdirektion das Projekt vollständig in die Regelstruktur übernehmen.

Leistungsvereinbarungen zwischen kantonalen Stellen
Leistungsvereinbarungen regeln die Zusammenarbeit bezüglich Umsetzung von Integrati-
onsmassnahmen, welche im Rahmen des KIP von anderen kantonalen Stellen angeboten 
und durchgeführt werden.

Bei Massnahmen, die über KIP-Mittel finanziert werden sollen, schliesst die JI genauso wie 
bei den Gemeinden Leistungsvereinbarungen mit den betreffenden Direktionen oder kanto-
nalen Stellen ab. 

Die kantonalen Partner sind frei in der Wahl der Massnahmen (bei Pilotprojekten) im Rahmen 
eines vereinbarten Leistungsprofils, solange die in den Leistungsvereinbarungen vorgege-
benen Kostendächer eingehalten werden und sie den Richtzielen/Indikatoren des KIP ent-
sprechen, denn diese sind Teil der übergeordneten Vereinbarung mit dem Bund.

Im Gegensatz zu Vereinbarungen mit Gemeinden und mit Dritten beschränkt sich die Qua-
litätssicherung der FI hier auf das Reporting. Die anderen kantonalen Stellen sind selber 
für die Qualitätssicherung verantwortlich, sorgen für Evaluationen und die Einhaltung der 
Mindeststandards.

Kooperation mit Dritten
Die FI kann bei Bedarf auch Kooperationen mit Dritten für spezifische Massnahmen und 
Projekte eingehen. Dazu zählen insbesondere Migranten- und Bildungsorganisationen oder 
Anlauf- und Beratungsstellen, unabhängig von ihrer Rechtsform – ob es sich um einen Ver-
ein, eine Stiftung, eine GmbH oder eine Einzelunternehmung handelt, ist nicht massgebend. 
Das Potenzial der Migrantenverbände wird genutzt. Regelmässige Austauschveranstaltun-
gen werden von der FI organisiert. 
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Grundprinzipien der Umsetzung

Die direkte Kooperation mit Dritten ist vor allem dort sinnvoll, wo gemeindeübergreifen-
de, gesamtkantonale oder sogar überkantonale Angebote realisiert werden sollen. Auch bei 
ortsunabhängigen Angeboten anerbietet sich eine direkte Kooperation. Bei Aufträgen an 
Dritte informieren sich die FI und Gemeinden gegenseitig, sodass Doppelspurigkeiten ver-
mieden werden können. 

Beispiele:

• Rechtsberatungsstelle MIRSAH

• AOZ Medios für interkulturelles Übersetzen

Unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen zum öffentlichen Beschaffungswesen 
kann die FI Aufträge an Dritte vergeben und Leistungsvereinbarungen mit ihnen eingehen.

Arbeitgeber nehmen eine besondere Rolle bei der Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten ein. Die FI kooperiert eng mit Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden, unterstützt 
diese bei der Integration von ausländischen Arbeitskräften beratend und erstellt Expertisen. 

Auch die öffentlichen Vereinbarungspartner (Gemeinden und kantonale Stellen) beziehen 
in Subkontrakten vielfach Leistungen von Dritten. Für die Umsetzung, die Organisation und 
das Reporting sollen deshalb Standards definiert werden, um die geforderte Qualität und die 
Zielerreichung sicherzustellen. 

Die 2014 wegfallende Anschubfinanzierung des Bundes für Anbieter von interkulturellem 
Übersetzen wird mit Geldern aus dem kantonalen Integrationsprogramm ausgeglichen.

Im Bereich der vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge hat der Kanton Zü-
rich, in Zusammenarbeit mit Dritten, bereits ein umfassendes Angebot mit den Schwerpunk-
ten Sprachförderung und Arbeitsintegration aufgebaut. Das Angebot wird unter Federfüh-
rung der FI im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten weitergeführt. 

Leistungsvereinbarungen mit Dritten
Leistungsvereinbarungen regeln die Zusammenarbeit mit Dritten bezüglich Umsetzung von 
Integrationsmassnahmen, welche im Rahmen des KIP von der jeweiligen Organisation rea-
lisiert werden.

Qualitätssicherung
Es ist Aufgabe des Kantons, sicherzustellen, dass die strategischen Ziele des Bundes und 
des Kantons verfolgt werden und dass die Leistungsziele einzelner Massnahmen erreicht 
werden können.

Die FI ist gemäss §16f. VOG RR die Controllingstelle für den Regierungsrat. 

Dank eines bereichsübergreifenden und einheitlichen Reportings besitzt die FI ein Instru-
mentarium, welches ihr erlaubt, ihre Steuerungsfunktion wahrzunehmen. Die Umsetzung 
der Leistungsvereinbarungen wird mit Zwischen- und Abschlussberichten überprüft.

Ein wichtiges Qualitätssicherungsinstrument sind Minimalstandards. Sinnvolle Minimal-
standards für Massnahmen in den jeweiligen Förderbereichen stellen sicher, dass Projekte 
den KIP-Qualitätskriterien entsprechen.

Um bei Standardprodukten (beispielsweise bei niederschwelligen Deutschkursen in den 
Gemeinden) eine effiziente, kostengünstige und qualitativ gleich bleibende Leistungserbrin-
gung zu garantieren, können Empfehlungen formuliert werden. Potenzielle Anbieter wer-
den geprüft, bevor sie eine Empfehlung erhalten.

Auch wenn Gemeinden im Rahmen ihres kommunalen Programmes Anbieter für Integrati-
onsprojekte auswählen, müssen sie die Minimalstandards und strategischen Ziele beachten 
und dafür sorgen, dass die Minimalstandards eingehalten werden.

Ein weiteres Mittel, um die Sicherung der Qualität zu gewährleisten sind Evaluationen. Die-
se können zum Beispiel mit Projektvisitationen, Umfragen bei Teilnehmenden, Studien und 
Analysen von Reportingdaten durchgeführt werden. 
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Grundprinzipien der Umsetzung

Kantonale Stellen und Gemeinden des Typ 1 sollen selber für ihre Evaluation zuständig sein. 
Die FI und Gemeinden informieren sich bei Evaluationen gegenseitig. 

Mittels einzelner grösserer Evaluationsvorhaben können Erkenntnisse über die Erreichung 
der strategischen Ziele generiert und Wirkungszusammenhänge aufgezeigt werden. Auf-
grund ihrer Grösse und Komplexität wird bei solchen Vorhaben die Zusammenarbeit mit 
bewährten Partnern wie Fachhochschulen, Universitäten, anderen Kantonen oder mit dem 
Bund gesucht. Pro Programmjahr wird maximal ein Förderbereich auf diese Art evaluiert. 
Schwerpunktbereiche für die Evaluation sind die Erstinformation und das Pilotprojekt mit 
Arbeitgebern. 

Es wird beabsichtigt, dass nicht mehr als 2% der Gesamtgelder für die Qualitätssicherung 
eingesetzt werden.
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Finanzierung
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Finanzierung

Dabei wird der Bundesbeitrag für den Kanton Zürich maximal 6,5 Mio. Franken betragen 
(BFM 2012). Kanton und Gemeinden müssen deshalb eigene Mittel in mindestens dieser 
Höhe bereitstellen, um den Bundesbeitrag in voller Höhe auszuschöpfen. Zusätzlich und 
nicht an eine Mitfinanzierung gebunden stellt der Bund dem Kanton Zürich jährlich 6,9 Mio. 
Franken für Integrationsmassnahmen im Asyl- und Flüchtlingsbereich (vorläufig Aufgenom-
mene und anerkannte Flüchtlinge) zur Verfügung. Diese Integrationspauschale steht den 
Kantonen weiterhin zu. 

Im Rahmen des KIP werden prioritär kommunale Integrationsfördermassnahmen finanziert. 
Nach Abschluss der Programmvereinbarung steht der Kanton gegenüber dem Bund in der 
Pflicht. Er muss dafür einstehen, dass die strategischen Ziele und Leistungsziele im verein-
barten Umfang erreicht werden. Der Kanton ist gehalten, die Gemeinden zur Kooperation 
und damit zu einer finanziellen Beteiligung am KIP zu gewinnen. Damit wird es möglich, die 
geforderte paritätische Beteiligung sicherzustellen. Zudem muss sich die Finanzstrategie 
nach den erwähnten Bundesvorgaben zu den Aufgaben in den Pfeilern 1 bis 3 richten. Der 
Kanton muss gewährleisten, dass bestehende oder geplante kommunale Massnahmen der 
mit dem Bund abgeschlossenen Programmvereinbarung entsprechen. Mögliche Massnah-
men, die hier noch nicht genannt wurden, aber relevant für die spezifische Integrationsför-
derung sind, können nach Rücksprache mit der FI bewilligt werden. Für solche Massnahmen 
werden Freibeträge in jedem Pfeiler eingeplant. 

Die Einbindung der Gemeinden soll mit dem Instrument der Leistungsvereinbarung erfolgen. 
Damit verpflichten sich Kanton und Gemeinden, Massnahmen der spezifischen Integrati-
onsförderung weiterzuführen oder einzuleiten. Der Kanton muss in dem Umfang Einfluss 
auf die Gemeinden nehmen können, als dies sachlich und zur Einhaltung der Leistungs-
vereinbarung mit dem Bund notwendig ist. Ebenfalls sind in der Leistungsvereinbarung die 
Finanzierung der Massnahmen zu regeln und die Finanzierungsanteile von Gemeinden und 
Kanton zu definieren. 

Ziel ist, dass er möglichst von Anfang an die für den Kanton Zürich bereitstehenden Bundes-
beiträge von 6,5 Mio. Franken pro Jahr vollständig bezieht. Dies setzt voraus, dass Kanton 
und Gemeinden ab 2014 Massnahmen der spezifischen Integrationsförderung mit einem 
Bruttoaufwand von jährlich mindestens 13 Mio. Franken vorsehen. In diesem Betrag nicht 
berücksichtigt sind die 6,9 Mio. Franken für Integrationsmassnahmen im Asyl- und Flücht-
lingsbereich.

Der Bund hat prozentuale Mindestanteile pro Pfeiler definiert und überlässt es den Kanto-
nen, mit 40% der gesamten Mittel Schwerpunkte zu setzten. Gemäss dieser Vorgaben müs-
sen bei maximaler Ausschöpfung der Fördergelder (inkl. Integrationspauschale) von knapp 
20 Mio. Franken ca. 4 Mio. Franken in den Pfeiler 1 und ca. 8 Mio. Franken in den Pfeiler 2 
fliessen. Weitere 8 Mio. Franken stehen dann zur Verfügung, um spezifische Schwerpunkte 
über alle drei Pfeiler hinweg zu setzen. Da die FI bereits für die Jahre 2008 – 2012 ein Schwer-
punkteprogramm Bildung und Arbeit (Pfeiler 2) verfasst hat, besteht vor allem für die Pfeiler 
1 und 3 weiterer Handlungsbedarf. Der Pfeiler 2 wird somit in erster Linie optimiert. 

Daraus ergibt sich folgende Finanzstrategie: 

• Finanzierung des KIP: Kanton und Gemeinden finanzieren die Realisierung des KIP in 
den Gemeinden gemeinsam, wobei der Kanton Umsetzungsbedingungen vorgibt, damit 
er das gesamte KIP steuern kann.  

• Erhöhung des Budgets: Das Budget der FI soll ab 2014 schrittweise erhöht werden. Im 
KEF 2013 wurde darum mit einer Saldoverschlechterung von 1 Mio. Franken im Jahr 2014 
gerechnet und 2015/2016 je zusätzlich 0,2 Mio. Franken. Ziel ist, dass die FI die Projek-
tunterstützung insbesondere für Gemeinden, aber auch für kantonale Stellen und Dritte 
von heute 1 Mio. Franken auf 2,3 Mio. Franken erhöhen kann.

Die Mittel kantonaler Stellen 
sind nur dann berücksichtigt,  

wenn es sich um Mass- 
nahmen der spezifischen Inte-

grationsförderung handelt,  
d.h., wenn sie nicht schon durch 

ihre normalen, auf eigenen 
Rechtsgrundlagen basierenden 

Aufgaben abgedeckt sind.

Der Bund 
wird die spezifische Integrationsförderung der Kantone zukünftig im Rahmen von 
Programmvereinbarungen in dem Masse unterstützten, als dass die  
Kantone (inkl. Gemeinden) eigene Mittel einsetzen (BFM/KdK 2011, Ziff. 6a).  
Der Abschluss einer Programmvereinbarung ist Voraussetzung für den Bezug von 
Bundesbeiträgen ab 2014.
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• Prioritäten in der Entwicklung: Ausgehend von den Kosten der bisherigen Integrations-
förderprogramme zeigt sich, dass bei einer Weiter- bzw. Überführung der bisherigen 
Schwerpunktprogramme („Sprache und Bildung“, Flüchtlingsbereich) keine Schwierig-
keiten bestehen, die Forderung zu erfüllen, mindestens 40% im KIP-Pfeiler 2 einzuset-
zen. Hingegen muss der Pfeiler 1 „Erstinformation und Beratung“ verstärkt entwickelt 
werden, um die 20%-Marke zu erreichen.

• Kooperation Kanton und Gemeinden: Mit den Gemeinden werden Kooperationen auf 
verschiedenen Ebenen eingegangen; die entsprechenden Kooperationsmodelle werden 
von der FI ausgearbeitet. 

• Den Gemeinden wird substanzielle Mitfinanzierung geboten. Dabei ordnet die FI die Pri-
oritäten wie folgt:

 1. Bestehende Massnahmen, welche sich bewährt haben, nachhaltig und erfolgreich 
 sind, werden weiterhin unterstützt. 

 2. Gemeinden, die schon heute Integrationsförderung betreiben, werden angemessen 
  an den erhöhten Mittelzuflüssen des Bundes beteiligt. 

 3. Es soll in Gemeinden mit hohem Migrantenanteil investiert werden, die Integrati- 
 onsbedarf nachweisen können, jedoch noch keine oder sehr begrenzt Integrations- 
 förderung betreiben. Neue Massnahmen zur Integrationsförderung werden unter- 
 stützt.

 4. Massnahmen, bei denen sich ein erhöhter Bedarf zeigt, können mit zusätzlichen 
  Mitteln angemessen ausgebaut werden.

Die Umsetzung von Massnahmen der spezifischen Integrationsförderung auf Gemeinde-
ebene bewegt sich im Rahmen dieser Priorisierung. 

Gemeindeintegrationsprogramme: Mit Gemeinden können analog zum KIP Gemeindeinte-
grationsprogramme ausgearbeitet werden. Die FI steuert mittels Leistungsvereinbarungen 
mit den Gemeinden, welche Massnahmen in den verschiedenen Förderbereichen mitfi-
nanziert werden. Priorität haben (neben den Städten Zürich und Winterthur, welche bereits  
heute eigene Programme führen) Gemeinden mit einer grossen ausländischen Bevölkerung 
und regionale Zentrumsgemeinden (Typ 2). 

Kooperationen mit Dritten sind sinnvoll und hilfreich für das Gelingen der Vorhaben. Zu be-
achten ist, dass finanzielle Beiträge durch Dritte, z.B. durch Stiftungen in den Berechnungen 
für den Bundesbeitrag nicht berücksichtigt werden dürfen, d.h., für das KIP kann nur der 
Gemeindeanteil und der kantonale Anteil berücksichtigt werden. 

Im Zuge der KIP-Erarbeitung werden Finanzierungsschlüssel festgelegt, welche die Finanz-
strategie spiegeln und eine sachgerechte Aufteilung der einzusetzenden Mittel ermöglichen.
Die Integrationspauschale von 6,9 Mio. Franken für vorläufig Aufgenommene und anerkann-
te Flüchtlinge muss im Gesamtrahmen des KIP eingesetzt werden. Insbesondere muss die 
vom Bund vorgeschriebene prozentuale Verteilung der Mittel auf die Pfeiler auch für die Inte-
grationspauschalen gelten. Die Erstinformation (Förderbereich 1) muss auch in der Strategie 
für die vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge einen festen Platz haben. 

Aus dem Rundschreiben vom 15.6.2012 des BFM ergeben sich folgende weitere Vorgaben:

• Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Integrationsvereinbarungen 
nach Art. 54 Ausländergesetz (AuG) und Art. 57 der Verordnung über die Integration von 
Migrantinnen und Migranten (VIntA) dürfen nicht über das KIP finanziert werden.

• Neue Massnahmen in den Regelstrukturen können während höchstens vier Jahren mit 
Mitteln der spezifischen Integrationsförderung mitfinanziert werden (Anstossfinanzie-
rung).

Für innovative Initiativen, insb. für Gemeinden, die neu Kooperationen mit der FI zur Umset-
zung eines eigenen Programms eingehen wollen, müssen angemessene Freibeträge in allen 
Förderbereichen eingeplant werden.

Die Kooperation zwischen den Gemeinden wird unterstützt. Ziel ist, dass die gegenseitige 
Nutzung von Integrationsmassnahmen unter den Gemeinden möglich ist. Wenn notwendig 
können Ausgleichszahlungen zwischen den Gemeinden erfolgen.
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Finanzierungsschlüssel
In der Kostenaufstellung des KIP werden die Aufwendungen der Regelstrukturen nicht aus-
gewiesen. Im Wissen darum, dass die finanziellen Aufwendungen der Regelstrukturen dieje-
nigen der spezifischen Integration um ein Vielfaches übertreffen, soll an dieser Stelle nur auf 
die spezifische Integrationsförderung als Ergänzung zu den Leistungen der Regelstrukturen 
eingegangen werden.
Für die Finanzierung der Integrationsförderung im Rahmen des KIP stehen dem Kanton Zü-
rich jährlich max. 6,5 Mio. Franken Bundesmittel zur Verfügung (ohne Integrationspauschale 
für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge). Der Kanton muss zusammen mit 
den Gemeinden gleich viel oder mehr Mittel einsetzen.
Gemäss Bestandsaufnahme 2011 setzen die Gemeinden ca. 7,71 Mio. Franken kommunale 
Gelder für die spezifische Integrationsförderung ein, allerdings entsprechen nicht alle so  
finanzierten kommunalen Massnahmen den KIP-Kriterien des BFM. Deshalb können nicht 
alle kommunalen Gelder für das KIP angerechnet werden, wohl aber ein grosser Teil.
Wenn Kanton und Gemeinden höhere Finanzierungsanteile leisten, steuert der Kanton so, 
dass die prozentualen Mindestanteile pro Pfeiler/Förderbereich garantiert bleiben.

Pro KIP-Pfeiler und Förderbereich wurden Prozentanteile bestimmt [Vgl. Abb. 2]. Diese Ver-
teilung beruht auf:
• den BFM-Vorgaben zum Mitteleinsatz pro Pfeiler und Förderbereich (prozentuale Min-

destanteile).
• den Ergebnissen der KIP-Bedarfsanalyse.
• der Strategie des Regierungsrats bzw. den festgelegten Prioritäten.
• den mutmasslichen Kosten einzelner Massnahmen.

Der Anspruch der einzelnen Gemeinden auf die Bundesmittel wird mit sachgerechten Fi-
nanzierungsschlüsseln berechnet (Anzahl Ausländerinnen und Ausländer, Fremdsprachige, 
aus dem Ausland neu Eingewanderte pro Gemeinde). Eine detaillierte Beschreibung der 
Schlüssel findet sich im Anhang.

Geplante Verwendung der Bundesmittel (ohne Integrationspauschalen für VA/AF)
In Pfeiler 1 werden 2,7 Mio. Franken bzw. 42% eingesetzt, die Hälfte davon im Förderbereich 
„Erstinformation“. Ebenfalls 2,7 Mio. Franken bzw. 42% wandern in den Pfeiler 2. Für den 
Pfeiler 3 bleiben 1,1 Mio. Franken bzw. 16%.

Einsatz der Bundesmittel pro Pfeiler und Förderbereich (alle Zahlen sind auf 1 Jahr bezogen): 

Abbildung 2: 
Finanzierungsanteile  

prozentual

Erstinformation
40%

Kanton / Fachstelle
für Integrationsfragen (FI)

20%

Beratung/Info Dritte
10%

Auf-
träge

Information/
Beratung

15%

Diskriminierungs-
schutz 5%

Diskriminierungs-
schutz 5%

Sprache und Bildung
75%

Frühe 
Förde-
rung
15%

Ar-
beit
5%

Interkulturelles 
Übersetzen 

(IKÜ)
25%

Soziale Integration
60%

Wohnen/öffentl. Raum 10%

Freibeträge für Initiativgemeinden 5% Freibeträge für Initiativgemeinden 5% Freibeträge für Initiativgemeinden 5%

PE

PE

PE

Pfeiler 1: 2,7 Mio. Fr. Pfeiler 2: 2,7 Mio. Fr. Pfeiler 3: 1,1 Mio. Fr.

Bundesmittel: Total: 6,5 Mio. Fr.

Pfeiler 1 Pfeiler 2 Pfeiler 2

         = Gemeinden
         = Kanton
         = Dritte

PE     = Personalentwicklung
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20% von 2,7 Mio. Franken, die für den Pfeiler 1 bereitgestellt werden sollen, setzen der Kan-
ton / die FI für (Erst-)Information und Beratung (KZI), Grundlagenarbeit und Evaluationen ein. 
Dazu kommen 5% für den Diskriminierungsschutz. Im Pfeiler 3 setzt der Kanton 10% für den 
kantonalen Schwerpunkt „wohnen, öffentlicher Raum und Sicherheit“ ein.

10% der Bundesmittel in Pfeiler 1 und 25% der Mittel in Pfeiler 3 werden direkt für Aufträ-
ge an Dritte verwendet, z.B. für interkulturelles Übersetzen, spezialisierte Beratungsstellen, 
Schulungen von Integrationsbeauftragten, Weiterbildungen, Behördenschulungen oder für 
Studien, Evaluationen, Materialien und Publikationen. Ausserdem kann der Kanton 5% der 
Bundesmittel im Pfeiler 2 für den Bereich Arbeitsmarktfähigkeit einsetzen.

Der grösste Anteil, nämlich 60% der Bundesmittel in den Pfeilern 1 und 3 sowie 90% der 
Bundesmittel in Pfeiler 2, stehen den Gemeinden zur Verfügung. Damit können sie ihre kom-
munalen Integrationsprogramme erstellen und umsetzen.

Bei voller Ausschöpfung der Bundesmittel sind 5% der Gelder pro Pfeiler für zusätzliche 
Massnahmen und für neue Initiativen, namentlich von Initiativgemeinden, reserviert. Wenn 
fest zugeteilte Mittel nur teilweise ausgeschöpft werden, können die frei werdenden Mittel 
Gemeinden mit grösseren kommunalen Integrationsprogrammen zugesprochen werden.

Steigt der Bedarf von Initiativgemeinen so stark an, dass die für sie reservierten Beträge 
nicht mehr ausreichen, können sie zulasten der Anteile der Gemeinden der Typen 1 und 2 
angepasst werden. 

Nicht verwendete Mittel werden dem BFM zurückerstattet.

In allen Förderbereichen wird ein Teil der Mittel nicht direkt für Integrationsmassnahmen, 
sondern für die Aus- und Weiterbildung/Personalentwicklung der durchführenden Personen 
eingesetzt, z.B. für die Qualifizierung von Personal im Bereich frühe Förderung oder für in-
terkulturell Übersetzende [grüne Dreiecke in Abbildung 2].

Die prozentuale Aufteilung ergibt folgende geplante Verwendung der Bundesmittel: 

Mittel für den Kanton / für die FI

Mittel für Dritte

Mittel für Gemeinden

Mittel für Initiativgemeinden

Abbildung 3: 
Verwendung der Bundesmittel 
(pro Jahr)
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Im Förderbereich „Arbeitsmarktfähigkeit“ sind keine Mittel für Gemeinden vorgesehen, weil 
die meisten Massnahmen bereits in den Regelstrukturen implementiert sind. Die Freibeträge 
stehen aber auch für Projekte in diesem Förderbereich zur Verfügung.

Mittel im Förderbereich „Interkulturelles Übersetzen“ werden direkt an Dritte vergeben, da-
mit diese ihre Dienstleistungen für alle kommunalen und kantonalen Stellen günstiger anbie-
ten können. IKÜ-Dienstleistungen, die über die Mittel zur spezifischen Integrationsförderung 
mitfinanziert werden, dürfen nicht für Übersetzungsleistungen in den Regelstrukturen ein-
gesetzt werden. 

Die Finanzierungsschlüssel verwenden als Berechnungsbasis für die Gemeindeanteile Da-
ten/Statistiken des Jahres 2011. Die Schlüssel bleiben für die 4-jährige Dauer des KIP un-
verändert. Ergeben sich durch zukünftige Entwicklungen veränderte Bedarfe, können FI und 
Gemeinden dank der freien Mittel Anteile anpassen.

Beteiligung von Bund, Kanton und Gemeinden
Die Finanzierungsschlüssel gehen im Allgemeinen davon aus, dass Massnahmen in Gemein-
den paritätisch durch Bundes- und Gemeindemittel finanziert werden können. Um eine noch 
stärkere finanzielle Unterstützung der kommunalen Integrationsförderung zu ermöglichen, 
besonders in Fokusgemeinden, plant die FI ab dem Jahr 2014 eine Budgeterhöhung. Das 
Finanzierungsmodell geht vom Budget 2013 aus, gemäss welchem der Kanton im KIP ab 
2014 gegenüber 2013 zusätzliche 1 Mio. Franken einsetzt.

Die Städte Zürich und Winterthur leisten einen signifikanten Mehranteil, dadurch können die 
Fokus- und die Initiativgemeinden weiter entlastet werden und müssen keinen paritätischen 
Beitrag leisten. Je nach Höhe des kantonalen Budgets können die Gemeinden weiter entlas-
tet und die kantonalen Pfeiler „Gesundheit“ und „Wohnen, öffentlicher Raum und Sicherheit“ 
besser alimentiert werden.  

Kantonale Mittel werden in erster Linie für direkte Aufträge an Dritte und für Eigenleistungen 
der FI eingesetzt. Direkte Kooperationen mit Dritten betreffen, wie bereits oben beschrieben, 
gesamtkantonale oder gemeindeübergreifende Massnahmen, Personalentwicklung in allen 
Förderbereichen, Kampagnen und weitere zentral erbrachte Leistungen.

Mit den kantonalen Mitteln wird ausserdem gewährleistet, dass die vom Bund geforderten 
Mindestbeteiligungen erreicht werden. 

Prioritäten und zeitlicher Ablauf
Nicht alle Massnahmen werden schon 2013 vorbereitet und ab 2014 umgesetzt. Sie laufen 
auch nicht immer über die gesamte Programmdauer oder geniessen gleichbleibende Prio-
rität.

Die einzelnen Massnahmen werden gestaffelt umgesetzt, sodass die zur Verfügung stehen-
den Ressourcen optimal genutzt werden können.

Oberste Priorität in den Jahren 2013 und 2014 hat das Initiieren der in Kapitel 2 beschriebe-
nen Kooperationen, namentlich der Aufbau der Stellen der kommunalen Integrationsbeauf-
tragten. Mit zunehmender Programmdauer verschieben sich die Prioritäten zur Realisierung 
konkreter Integrationsmassnahmen und deren Begleitung.

Die Planung und Umsetzung einzelner Massnahmen muss aufeinander abgestimmt werden. 
So ist damit zu rechnen, dass aufgrund einer verstärkten Erstinformation auch der Bedarf an 
Folgemassnahmen steigt, z.B. an Deutschkursen.

Die Städte Zürich und Winterthur sind dank ihrer KZI gut aufgestellt und dürften bereits 2014 
alle ihnen zustehenden Bundesmittel einsetzen können. Hingegen muss für eine vollständige 
Ausschöpfung der Mittel in vielen Gemeinden zuerst eine Erhöhung des Budgets bewilligt 
werden. Es wird versucht, dieses Ziel schrittweise zu erreichen.
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Abbildung 4: 
KIP–Finanzierungsanteile  
von Bund,  
Kanton und Gemeinden

 Gemeinden
 

 Zürich

 Typ 1 Winterthur

 Typ 2 Fokusgemeinden

 Typ 3 Initiativgemeinden

 Zwischentotal alle Gemeinden
 

 
Bund an   
Gemeinden

 

2’082’000

466’000

1’811’000

576’000

4’935’000

 
Gemeinde-   
anteil

 

2’700’000

700’000

905’500

288’000

4’593’500

 
Kanton an   
Gemeinden

 

—

—

452’750

144’000

596’750

 
Total im   
KIP

 

4’782’000

1’166’000

3’169’250

1’008’000

10’125’250

 Einsatz durch den Kanton**/
 Aufträge an Dritte

 
 

Bund an   
Kanton

 

490’000

50’000

110’000

135’000

 
Kanton    
(Eigenleistungen FI)

 

490’000

200’000

440’000

162’000

 
Total im   
KIP

 

*980’000

250’000

550’000

297’000

 Dritte Aufträge an Dritte   780’000                     780’000          1’560’000

 Zwischentotal Kanton / Dritte         1’565’000          *2’072’000       3’637’000

 FI

 FI Gesundheit

 FI Wohnen/öffentl. Raum

 FI Diskriminierungsschutz

Kompetenzzentrum
Integration

 Total KIP             6’500’000    4’593’500     *2’668’750    13’762’250

 Integrationspauschale                7’200’000                        7’200’000

 Total KIP mit Integrationspauschale         13’700’000       4’593’500         *2’668’750        20’962’250

* Ohne hoheitliche Aufgaben des Kantons, die im KIP nicht berücksichtigt werden dürfen.
**  Ein grosser Teil dieser Mittel fliesst wiederum an Projekte in/für Gemeinden. 
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Anhang B  Abkürzungen

AJB Amt für Jugend und Berufsberatung

AOZ Asylorganisation Zürich

AuG Ausländergesetz (Bundesebene) 

BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

BFM Bundesamt für Migration

FI Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich

HSK Heimatlicher Sprach- und Kulturunterricht

IKÜ Interkulturelle Übersetzer /-innen und Vermittler /-innen

JI Direktion der Justiz und des Inneren

KdK Konferenz der Kantonsregierungen

KEF Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan 

KIP Kantonales Integrationsprogramm

KSA Kantonales Sozialamt

KZI Kompetenzzentrum Integration

LZ Leistungsziel

MBA Mittelschul- und Berufsbildungsamt

RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

RS Regelstruktur

SBW Schul- und Berufswahl

SdL Statistik der Lernenden

SZ Strategisches Ziel

VA/AF Vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge

VIntA Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern

VSA Volksschulamt
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